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Erster Bürgermeister Ludwig Horn eröffnet um 17:02 Uhr die Sitzung des Bau- und 
Ortsplanungsausschusses. Er begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße La-
dung und Beschlussfähigkeit des Bau- und Ortsplanungsausschusses fest. 
 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 

TOP  1 Genehmigung von öffentlichen Sitzungsniederschriften 

 
 
Beschluss: 
 
Die Niederschrift zur öffentlichen Sitzung des Bau- und Ortsplanungsausschusses vom  
19. November 2024 wird genehmigt.  
 
einstimmig beschlossen Ja: 8  Nein: 0  Anwesend: 8   
 
 
 

TOP  2 
Bekanntgabe der in der letzten nichtöffentlichen Sitzung gefassten  
Beschlüsse 

 
 
Herr Erster Bürgermeister Horn gibt bekannt, dass in der nichtöffentlichen Sitzung des  
Bau- und Ortsplanungsausschusses am 19. November 2024 kein Beschluss gefasst wurde, 
der zur Veröffentlichung geeignet ist.  
 
zur Kenntnis genommen  
 
 
 
Herr Gemeinderat Parstorfer erscheint zur Sitzung um 17:04 Uhr. 
Herr Gemeinderat Feldhütter erscheint zur Sitzung um 17:06 Uhr. 
 
 
 

TOP  3 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 76 "Brombergweg", Teilbereich 3;  
Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen; Satzungsbeschluss 

 
 
Beschluss: 
 
Behandlung der im Rahmen der öffentlichen Auslegung vorgebrachten Bedenken und 
Anregungen. 
 
Der Bebauungsplanentwurf mit Begründung inklusive Umweltbericht und den umweltbezo-
genen Informationen in der Fassung vom 11. September 2024 lag in der Zeit vom 21. Okto-
ber 2024 bis einschließlich 20. November 2024 öffentlich aus (gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 
2 BauGB) 
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Gleichzeitig wurde die Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
durchgeführt. 
 
Die während der genannten Frist eingegangenen Stellungnahmen werden gem. § 1 Abs. 7 
BauGB folgender Abwägung unterzogen: 
 

 
 
Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben keine Bedenken 
oder Anregungen vorgebracht: 
 

 Amt 4 Liegenschaften, Gemeinde Tutzing; Schreiben vom 21.10.2024 

 Energienetze Bayern GmbH & Co. KG, Pähl; Schreiben vom 23.10.2024 

 Abwasserverband; Starnberg; Schrieben vom 28.10.2024 

 Untere Naturschutzbehörde, LRA Starnberg; Schrieben vom 29.10.2024 

 Polizeiinspektion, Starnberg; Schreiben vom 07.11.2024 

 Brandschutzdienststelle, LRA Starnberg; Schreiben vom 11.11.2024 

 AWISTA, Starnberg; Schrieben vom 20.11.2024 

 Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH, Kempten; Schrieben vom 21.11.2024 
 

 
Folgende Behörden / Träger öffentlicher Belange haben keine Stellungnahme  
abgegeben: 
 

 Untere Straßenverkehrsbehörde, LRA Starnberg 

 Staatliches Bauamt, Weilheim 

 Amt für ländliche Entwicklung Oberbayern, München 

 Amt für Digitalisierung Breitband und Vermessung Landsberg am Lech, Starnberg 

 Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten, Weilheim 

 Bayerischer Bauernverband, Weilheim 

 Kreisjugendring, Starnberg 

 Bund Naturschutz, Herrsching 

 Gemeinde Bernried 

 Gemeinde Feldafing 

 Gemeinde Andechs 

 Gemeinde Wielenbach 

 Vodafon GmbH, Nürnberg 

 Telefonica & E-Plus Germany GmbH & Co. OHG, Nürnberg 

 Wasser und Bodenverband Traubing 
 

 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange: 
 
 

Bodenschutz, LRA Starnberg; Schrieben vom 21.10.2024 
 

Stellungnahme Beschluss 

 
Im Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes Nr. 76 „Brombergweg" Teilbereich 3 
der Gemarkung Traubing (Teilfläche von 
Flurnummer 798 und Flurnummern 799, 
799/1, 799/2, 800, Gemarkung Traubing) 

 
Gemäß der Abwägung zur Sitzung des Bau-
ausschusses am 11.09.2024 wurden die 
Sätze 1 und 2 werden als Hinweis C.3.6 
übernommen. Die weiteren Ausführungen 
sind nach wie vor entbehrlich, da das ein-
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in der Fassung vom 11.09.2024 sind kei-
ne Flächen im Altlastenkataster eingetra-
gen. Hinweise auf schädliche Bodenver-
änderungen liegen uns in diesem Bereich 
derzeit nicht vor.  
Aus bodenschutz- und abfallrechtlicher 
Sicht bestehen keine Bedenken gegen 
den v. g. Bebauungsplan.  
Wie in unserer Stellungnahme vom 
23.04.2024 erwähnt, bitten wir, in der 
Satzung den Hinweis unter B 3.5 wie folgt 
abzuändern: 
 
Werden bei Aushubarbeiten Verunreini-
gungen (optische oder organoleptische 
Auffälligkeiten) des Untergrundes festge-
stellt, so darf der Aushub nur unter fach-
technischer Begleitung eines einschlägi-
gen Ing.­Büros fortgeführt werden. Dieser 
Sachverhalt ist unverzüglich dem Was-
serwirtschaftsamt Weilheim und dem 
Landratsamt Starnberg zu melden (Mittei-
lungspflicht gern. Art. 1 BayBodSchG). 
Das Ausmaß der Verunreinigung ist dann 
durch horizontale und vertikale Abgren-
zung zu bestimmen und ein Dokumenta-
tionsbericht dem Landratsamt Starnberg - 
Fachbereich Umweltschutz- vorzulegen.  
Schadstoffbelasteter Boden und Aushub, 
der bei Bauarbeiten anfällt, ist entspre-
chend den abfall- und bodenschutzrecht-
lichen Vorschriften ordnungsgemäß und 
schadlos zu entsorgen. Hierüber sind 
Nachweise zu führen und dem Landrats-
amt Starnberg - Fachbereich Umwelt-
schutz auf Verlangen vorzulegen. 
 

schlägige Ingenieurbüro, das gemäß Hinweis 
zu beauftragen ist, die weiteren gesetzlichen 
Vorgaben und Meldepflichten und auch die 
zu beachtenden Entsorgungswege kennt. 

 
 
Wasserwirtschaftsamt, Weilheim; Schreiben vom 22.10.2024 
 

Stellungnahme Beschluss 

 
Bzgl. Des o.g. Vorhabens verweisen wir 
auf unsere Stellungnahme 1-4622-
STA141-9529/2024 vom 09.04.2024.  
Unsere Hinweise wurden in die Antrags-
unterlagen eingearbeitet.  
Wir raten aus fachlicher Sicht aufgrund 
der Hochwasserbetroffenheit weiterhin 
von einer Nutzungsintensivierung im· 
Planungsgebiet ab, die Abwägung und 
Würdigung obliegt jedoch letztlich der 
Gemeinde.  

 
Kenntnisnahme. Die Nutzungsintensivierung 
bezieht sich ausschließlich auf oberirdische 
Stellplätze, ansonsten werden bereits bebau-
te und bisher intensiv genutzte Flächen und 
infrastrukturell sinnvollen und wichtigen 
Nachnutzung zugeführt. Daher hält die Ge-
meinde an der Planung fest. 
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Bayernwerk Netz GmbH, Penzberg; Schreiben vom 04.11.2024 
 

Stellungnahme Beschluss 

 
Wir beziehen uns unverändert, auf unsere Stel-
lungnahme vom 30.04.2024. 
 
Die Stellungnahme vom 30.04.2024 lautete, 
folgendermaßen: 

 
Kenntnisnahme, 
 
 
Die Stellungnahme vom 30.04.2024 wur-
de vollinhaltlich abgewogen und entspre-
chend berücksichtigt: Weitergehende Än-
derungen in der Planung werden durch 
diesen Verweis nicht erforderlich. 
 

 
Gegen das o. g. Planungsvorhaben bestehen 
keine grundsätzlichen Einwendungen, wenn 
dadurch der Bestand, die Sicherheit und der 
Betrieb unserer Anlagen nicht beeinträchtigt 
werden. In dem von Ihnen überplanten Bereich 
befinden sich von uns betriebene Versor-
gungseinrichtungen.  
 
20-kV-Freileitung 
 
Der Schutzzonenbereich der 20-kV-
Freileitungen beträgt in der Regel beiderseits 
zur Leitungsachse je 10 m. Aufgrund geänder-
ter technischer Gegebenheiten können sich 
gegebenenfalls andere Schutzzonenbereiche 
ergeben. Hinsichtlich der, in dem angegebenen 
Schutzzonenbereich bestehenden, Bau- und 
Bepflanzungsbeschränkung machen wir darauf 
aufmerksam, dass Pläne für Bau- und Bepflan-
zungsvorhaben jeder Art uns rechtzeitig zur 
Stellungnahme vorzulegen sind. Dies gilt ins-
besondere für Straßen- und Wegebaumaß-
nahmen, Ver- und Entsorgungsleitungen, Kie-
sabbau, Aufschüttungen, Freizeit- und Sportan-
lagen, Bade- und Fischgewässer und Auffors-
tungen. Achten Sie bitte bei Anpflanzungen 
innerhalb des Schutzzonenbereiches der Frei-
leitung darauf, dass nur Gehölze mit einer ma-
ximalen Aufwuchshöhe von 2,5 m angepflanzt 
werden, um den Mindestabstand zur Freilei-
tung auf jeden Fall einzuhalten. Abgrabungen 
im Mastbereich können die Standsicherheit des 
Mastes gefährden und sind nur mit unserem 
Einverständnis möglich. Die Standsicherheit 
der Freileitungsmaste und die Zufahrt zu den 
Standorten muss zu jeder Zeit gewährleistet 
sein. Dies gilt auch für vorübergehende Maß-
nahmen. Vorsorglich weisen wir bereits jetzt 
darauf hin, dass die 20-kV-Freileitung bis zu 
einer möglichen Verkabelung Bestand hat und 
somit auch während der Bauzeit zu berücksich-
tigen ist. 

 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Schutzzone von 10 m wurde bereits in 
die Entwurfsfassung der Planung, mit 
Plandarstellung und nachrichtlicher Über-
nahme Ziff. B.5 aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Vor Bauarbeiten ist jeder 
Grundstückseigentümer bzw. die jeweilige 
Baufirma ohnehin verpflichtet, aktuelle 
Spatenpläne zu besorgen. Die Lage der 
privaten Kabel auf dem Grundstück kann 



Sitzung des Bau- und Ortsplanungsausschusses vom 17.12.2024  Seite 8 von 31 

 
Kabel: 
 
Der Schutzzonenbereich für Kabel beträgt bei 
Aufgrabungen je 0,5 m rechts und links zur 
Trassenachse. Die Leitung nebst Zubehör ist 
auf Privatgrund mittels Dienstbarkeiten grund-
buchamtlich gesichert. Wir weisen darauf hin, 
dass die Trassen unterirdischer Versorgungs-
leitungen von Bepflanzung freizuhalten sind, 
da sonst die Betriebssicherheit und Repara-
turmöglichkeit eingeschränkt werden. Bäume 
und tiefwurzelnde Sträucher dürfen aus Grün-
den des Baumschutzes (DIN 18920) bis zu 
einem Abstand von 2,5 m zur Trassenachse 
gepflanzt werden. Wird dieser Abstand unter-
schritten, so sind im Einvernehmen mit uns 
geeignete Schutzmaßnahmen durchzuführen. 
Auskünfte zur Lage der von uns betriebenen 
Versorgungsanlagen können Sie online über 
unser Planauskunftsportal einholen. Das Portal 
erreichen Sie unter: www.bayernwerk-
netz.de/de/energie-
service/kundenservice/planauskunftsportal.html 
 

auch Veränderungen unterliegen, sodass 
auf eine Darstellung der Hausanschluss-
leitungen im Bebauungsplan verzichtet 
wird. 

 
 
Kreisbauamt, LRA Starnberg; Schreiben vom 15.11.2024 
 

Stellungnahme Beschluss 

 
Zu Festsetzung 3.10: 
Bedarf es tatsächlich dieser Festsetzung? 
Sofern der Bauraum und die Grundfläche 
eine entsprechende Möglichkeit zulassen, 
ist es u.E. schwer begründbar aus gestal-
terischen Gründen nur diese Zweckbe-
stimmung zuzulassen. 

 
Kenntnisnahme: Mit der Ziff. 3.10 wird die 
bestehende Außentreppe baurechtlich gesi-
chert, auch wenn sie in nur 1,2 m Entfernung 
von der Grundstücksgrenze steht. Nachdem 
es sich um einen vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan handelt, ist die Festsetzung 
grundsätzlich auch ohne Begründung zuläs-
sig, wobei es sinnvoll erscheint, aufgrund der 
Nähe zur Grundstücksgrenze andere hoch-
bauliche Nutzungen auszuschließen. 
 

 
Zu Festsetzung A 3.2, 3.4, 3.6, 4.1 
Es handelt sich bei diesen Festsetzungen 
nicht um beispielhafte Werte. 

 
Bei A.3.2 und A.3.4 steht bereits: „hier“, bei 
den Ziff. A.3.6 und 4.1 wird anstelle von 
„z.B.“ auch „hier“ aufgenommen, da es nur 
diese Zulässigkeit gibt. Es handelt sich um 
eine redaktionelle Korrektur.  
 

 
Zu Festsetzung A 4.4 
Wir empfehlen, die maximale Größe (GR, 
Höhe) der Belüftungsanlagen zu definie-
ren. 

 
Gemeint ist Ziff. A.4.3: Belüftungsanlagen 
werden ausgeschlossen, es werden aus-
schließlich Kamine und Lüftungsrohre zuge-
lassen. Es handelt sich hier um eine Ände-
rung, der der Planungsbegünstigte zustim-
men sollte, eine Drittbetroffenheit wird 
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dadurch nicht ausgelöst. Somit ist keine er-
neute Beteiligung erforderlich. 

 
 
Untere Immissionsschutzbehörde, LRA Starnberg; Schreiben vom 26.11.2024 
 

Stellungnahme Beschluss 

 
1. Die Betriebsbeschreibung und die 
schalltechnische Untersuchung gehen 
von 32 Zustellfahrzeugen aus, im Bebau-
ungsplan (Planzeichnung und Begrün-
dung) sind nur 28 Stellplätze für Zustell-
fahrzeuge vorhanden. Auf diese Diskre-
panz wird hingewiesen. Auch hinsichtlich 
der Mitarbeiterstellplätze ergibt sich eine 
Diskrepanz. Hier wird in der Betriebsbe-
schreibung und der schalltechnischen 
Untersuchung von 18 Stellplätzen und im 
Be-bauungsplan von 22 Stellplätzen aus-
gegangen.  
 

 
Kenntnisnahme, eine Änderung der Planung 
ist nicht veranlasst. Im Bebauungsplan sind 
28 Stellplätze mit 6 m Länge dargestellt. Auf-
grund des Überhangs der Stellplätze können 
Zustellfahrzeuge auch auf weiteren Stellplät-
zen untergebracht werden. Der Bebauungs-
plan deckt sich mit dem bzw. ermöglicht den 
Vorhaben- und Erschließungsplan, in dem 
die Stellplatztiefen dargestellt sind und auch 
vermerkt ist, dass 4 Stellplätze „im Wechsel“ 
genutzt werden können.  

 
2. Für die Belieferung des Verteilerzent-
rums werden in der schalltechnischen 
Untersuchung (Seite 13) 9 Lkw am Tag 
angesetzt. Laut Betriebsbeschreibung 
beträgt der maximale Lieferverkehr je-
doch 9 Lkw und 1 Sprinter (Tabelle unter 
Punkt B der Betriebsbeschreibung). Es 
wird darauf hingewiesen, dass nur 9 
Fahrbewegungen zulässig sind, da an 
den Immission-sorten Brombergweg 5 
und Riedstraße 80 die Immissionsricht-
werte bereits mit dem in der schalltechni-
schen Untersuchung angesetzten Liefer-
verkehr ausgeschöpft sind (siehe Tabelle 
6 der schalltechnischen Untersuchung).  
 

 
Die Betriebsbeschreibung wird angepasst, es 
werden insgesamt max. 9 LKW-Anfahrten 
vorgesehen. Es handelt sich hier um eine 
Änderung, der der Planungsbegünstigte zu-
stimmen sollte, eine Drittbetroffenheit wird 
dadurch nicht ausgelöst. Somit ist keine er-
neute Beteiligung erforderlich. 

 
3. Laut schalltechnischer Untersuchung 
ist nachts jegliche Nutzung der Parkplätze 
auszuschließen. Dies betrifft nicht nur die 
An- und Auslieferung, sondern auch An- 
und Abfahrten von Mitarbeitern. Daher 
sollte die Festsetzung A 8.1 wie folgt for-
muliert werden:  
„Jeglicher Fahrverkehr sowie das Be- und 
Entladen von Lkw und Lieferfahr-zeugen 
in der Nachtzeit von 22 Uhr bis 6 Uhr ist 
nicht zulässig.“ 
 

 
Festsetzung A.8.1 wird entsprechend ange-
passt. Es handelt sich hier um eine Äderung, 
der der Planungsbegünstigte zustimmen soll-
te, eine Drittbetroffenheit wird dadurch nicht 
ausgelöst. Somit ist keine erneute Beteili-
gung erforderlich. 

 
4. Die schalltechnische Untersuchung 
bezieht sich auf Genehmigungspläne vom 

 
Die schalltechnische Untersuchung wird an 
die aktuelle Planung mit Stand vom 
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26.03.2024. Dem vorliegenden Bebau-
ungsplan liegen Pläne vom 11.09.2024 
zugrunde. Wir bitten um Überprüfung, ob 
sich dadurch Änderungen ergeben.  

27.11.2024 angepasst. Die schalltchnische 
Untersuchung erhält als Berichtsdatum den 
02.12.2024 mit der Bericht-Nr. 0798-011/07. 
Ansonsten gibt es keine Änderungen, sodass 
es sich um eine rein redaktionelle Anpassung 
handelt.  
 

 
5. Der Standort der Trafostation (Festset-
zung A 8.6) ist im Plan einzuzeichnen.  

 
Die Planzeichnung wird um den Trafostand-
ort ergänzt. Es handelt sich hier in Verbin-
dung mit Festsetzung Ziff. A.8.6 um eine 
redaktionelle Ergänzung. 
 

 
6. Es wird empfohlen, statt des Hinweises 
C 5.1 folgende Festsetzung unter Nr. 8 
der Festsetzungen aufzunehmen:  
„Die schalltechnische Untersuchung der 
Imakum GmbH vom.2024 (Bericht Nr. 
0798-011/06) ist Bestandteil des Bebau-
ungsplans. Geplante Änderungen schall-
technisch relevanter Betriebsabläufe und 
Emissionsansätze, wie z.B. die Aufstel-
lung einer Luftwärmepumpe, sind anhand 
eines Zusatzgutachtens auf die Einhal-
tung der maßgeblichen Immissionsricht-
werte zu überprüfen.“ 
 

 
Der Anregung wird gefolgt, der Hinweis C.5.1 
entfällt, der vom technischen Umweltschutz 
angeregte Text wird als Ziff. A.8.7 in die Pla-
nung aufgenommen, wobei auf die Fassung 
der schalltechnischen Untersuchung vom 
02.12.2024 mit der Bericht-Nr. 0798-011/07 
verwiesen wird. Es handelt sich hier um eine 
Äderung, der der Planungsbegünstigte zu-
stimmen sollte, eine Drittbetroffenheit wird 
dadurch nicht ausgelöst. Somit ist keine er-
neute Beteiligung erforderlich.  

 
7. In der Begründung fehlt ein Kapitel 
zum Immissionsschutz.  
 

 
Redaktionell wird ein entsprechendes Kapitel 
ergänzt. 

 
 
Der Bau- und Ortsplanungsausschuss der Gemeinde Tutzing beschließt unter Einbeziehung 
der oben gefassten Beschlüsse den Bebauungsplan Nr. 76 "Brombergweg", Teilbereich 3 
mit Begründung inkl. Umweltbericht in der Fassung vom 17. Dezember 2024 als Satzung. 
 
einstimmig beschlossen Ja: 10  Nein: 0  Anwesend: 10   
 
 
 

TOP  4 
3. Änderung Bebauungsplan Nr. 39 „Verla-Pharm | Johannispark,  
Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen; Satzungsbeschluss 

 
 
Beschluss: 
 
Behandlung der im Rahmen der öffentlichen Auslegung vorgebrachten Bedenken und 
Anregungen: 
 
Der Bebauungsplanentwurf und seine Begründung in der Fassung vom 19. Dezember 2023, 
alle vorliegenden Gutachten (Anlagen zum Arten- und Naturschutz, Schalltechnische Unter-
suchungen, Ingenieurgeologisches Gutachten, Niederschlagswasserbeseitigungskonzept,  
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Verkehrsgutachten, Orientierende Untersuchung Boden-Mensch) lagen in der der Zeit vom 
09. Oktober 2024 bis einschließlich 23. Oktober 2024 auf der Internetseite der Gemeinde 
Tutzing und im Rathaus erneut und verkürzt (14 Tage) öffentlich aus. 
(§ 4a Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB)). 
 
Gleichzeitig wurde die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
durchgeführt. Die während der genannten Frist eingegangenen Stellungnahmen werden 
gem. § 1 Abs. 7 BauGB folgender Abwägung unterzogen: 
 
 
 
Folgende Behörden / Träger öffentlicher Belange brachten keine Anrequngen oder 
Bedenken vor: 
 

 Landratsamt Starnberg, Gesundheitsamt, Schreiben vom 09.10.2024 

 Landratsamt Starnberg, Bodenschutz, Schreiben vom 10.10.2024 

 Vodafone Deutschland GmbH, Schreiben vom 11.10.2024 und 25.11.2024 

 Landratsamt Starnberg, Wasserrecht, Schreiben vom 15.10.2024 

 Abwasserverband Starnberger See, Schreiben vom 15.10.2024 

 Deutsche Telekom, Schreiben vom 21.10.2024 

 Wasserwirtschaftsamt Weilheim, Schreiben vom 21.10.2024 

 Landratsamt Starnberg, Brandschutz, Schreiben vom 22.10.2024 

 AWISTA Starnberg, Schreiben vom 22.10.2024 

 Staatlichen Bauamt Weilheim, Schreiben vom 29.10.2024 
 
 
 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange: 
 
Landratsamt Starnberg, Untere Immissionsschutzbehörde, Schreiben vom 09.10.2024 
 

 
Die Untere Immissionsschutzbehörde 
nimmt zur vorliegenden Bebauungs-
planänderung wie folgt Stellung: 

 
Allgemein:  
Das Schallgutachten vom 07.12.2023 geht von 
einem Planstand des Bebauungsplans von Mai 
2023 (Vorentwurf vom 25.05.2023) aus. Der 
aktuelle Planstand vom 19.12.2023 wird bei 
allen weitergehenden Betrachtungen zugrunde 
gelegt. Das Schallgutachten wird auf dieser 
Basis überarbeitet.  
 

 
1. Es liegt die überarbeitete schalltechni-
sche Untersuchung der Möhler+Partner 
Ingenieure AG (Bericht Nr. 700-00117-SU) 
vom 07.12.2023 vor. Nachfolgend genann-
te Punkte sind noch zu berichtigen bzw. zu 
klären: 
 
Die Verkehrszahlen hinsichtlich Parkplatz 
Verla Pharm wurden in Tabellen 1 und 2 
korrigiert.Es wurde jedoch übersehen, den 
Text unter Kapitel 4.1.1, letzter Unterpunkt 
(Seite 16) anzupassen (70 Stellplätze und 
280 Fahrten). 
 

 
Die schalltechnische Untersuchung wird ent-
sprechend korrigiert. 



Sitzung des Bau- und Ortsplanungsausschusses vom 17.12.2024  Seite 12 von 31 

 
Abbildung 9:  
In der Abbildung werden die Beurteilungs-
pegel mit einer Kontingentreduzierung von 
3 dB(A)/m² in Richtung WA dargestellt. Die 
Abbildung zeigt, dass an der Nordostecke 
des Wohnhauses A der Immissionsricht-
wert (IRW) von 55/40 dB(A) tags/nachts 
und am Haus D2 entlang der gesamten 
Ostfassade der IRW von 40 dB(A) nachts 
überschritten wird. Um die IRW vollständig 
einzuhalten, scheint eine Kontingentredu-
zierung von 3 dB(A)/m² hier nicht auszu-
reichen. Es fehlen eine Bewertung und 
Aussage dazu. 
Da die Immissionsorte den im BP vorge-
schlagenen Gebäudesituierungen entspre-
chen, eine Situierung der Häuser aber in-
nerhalb der im BP festgesetzten Baugren-
zen möglich ist, kann das Haus D4 noch 
nach Osten verschoben werden, so dass 
auch hier möglicherweise an der Ost-seite 
der IRW von 40 dB(A) nachts nicht einge-
halten werden kann. Wir bitten um Prüfung 
und weisen darauf hin, dass grundsätzlich 
immer die im BP festgesetzten Baugren-
zen und nicht die vorgeschlagene Situie-
rung der Gebäude als Immissionsorte 
maßgeblich sind. 

 
Bei Sichtung der Ergebnisse der flächenhaften 
Ausbreitungsberechnungen ist der Einwand 
zunächst nachvollziehbar. Es ist allerdings so, 
dass zum einen die flächenhaften Ausbrei-
tungsberechnungen nicht exakt berechnet wer-
den, sondern orientierende Berechnungen dar-
stellen, bei der an Rasterpunkten vereinfacht 
berechnet und dazwischen interpoliert wird. Die 
Rasterberechnungen dienen lediglich für einen 
Überblick und zur Auswahl und Begründung 
der Lage von Einzelpunkten. Zum anderen sind 
bei den flächenhaften Schallpegeln in den Bau-
fenstern die Fassadenreflexionen an der bei-
spielhaften Bebauung enthalten, so dass die 
Pegel um die Gebäude gegenüber einer Frei-
feldberechnung (0,5m vor der Mitte des geöff-
neten Fensters eines zukünftigen Gebäudes) 
um die Reflexionsanteile erhöht sind. Um den 
Sachverhalt zu prüfen, wurden ergänzende 
Einzelpunktberechnungen an den Rändern der 
Baufenster A, B1, D2, D4 und D6 ohne Bebau-
ung im Plangebiet durchgeführt, um die Anfor-
derungen an den Schallimmissionsschutz bei 
Ausnutzung der Baufeldgrenzen zu beurteilen.   
Die Lage der Immissionspunkte auf den Bau-
grenzen (Freifeldpunkte ohne Gebäude): 

 
Das Ergebnis ist folgender Tabelle zu entneh-
men. 
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Beurteilungspegel Anlagenlärm an Freifeldpunkten in dB(A)

Immissionsort Tag Nacht

IO A OG3 54,5 39,6

IO A OG4 54,5 39,6

IO A OG5 54,5 39,6

IO B1 OG3 54,0 39,0

IO B1 OG4 54,1 39,1

IO B1 OG5 54,0 39,0

IO-D2 EG 54,2 39,5

IO-D2 OG1 54,3 39,7

IO-D2 OG2 54,3 39,9

IO-D2 OG3 54,3 40,0

IO D4 EG 54,8 40,0

IO D4 OG1 54,8 40,0

IO D4 OG2 54,8 40,2

IO D4 OG3 54,9 40,3

IO D6 EG                54,0 39,1

IO D6 OG1         54,0 39,1

IO D6 OG2       54,0 39,2

IO D6 OG3          54,0 39,3 
Es zeigt sich, dass die Immissionsrichtwerte 
der TA Lärm durch die gerundeten prognosti-
zierten Beurteilungspegel des Anlagenlärms 
auch an den Baufeldgrenzen eingehalten wer-
den. Anpassungen an den Bebauungsplan sind 
nicht erforderlich. Das überarbeitete Schallgut-
achten wird um diesen Aspekt ergänzt. 

 
Sportplatz:  
Laut Stellungnahme des Ingenieurbüros 
Möhler+Partner (Tabelle auf Seite 5) wur-
de der Wall in der schalltechnischen Un-
tersuchung stilisiert mit einer Höhe von 
607,5 m modelliert. Vergleichende Be-
rechnungen verschiedener Wallformen 
wurden nachträglich durchgeführt und zei-
gen im Ergebnis nur geringfügige Auswir-
kungen. An den Immissions-orten D5 Süd 
und D6 Ost führt der Vergleich laut Be-
rechnungstabelle zu einer Erhöhung des 
Beurteilungspegels von 1 dB(A). Gemäß 
Anlage 3.23 der schalltechnischen Unter-
suchung beträgt der Beurteilungspegel für 
den IO D5 Süd OG2 bereits 50,1 dB(A). 
Bei einer Erhöhung um 1 dB(A) wäre der 
IRW für die morgendliche Ruhezeit von 50 
dB(A) überschritten. Darüber hinaus be-
trägt die Höhe des westlichen Walls, also 
genau vor dem IO D5, laut Planzeichnung 
607,0 m und ist damit 0,5 m niedriger als 
die modellierte Höhe.  
Weiterhin besteht aufgrund des Bauraums 
für das Haus D6 die Möglichkeit, näher 
Richtung Sportplatz zu rücken. Der Beur-
teilungspegel für die morgendliche Ruhe-
zeit beträgt an den Immissionsorten D6 
Südwest OG2, D6 Südost OG2 und D6 
Süd OG1 jeweils knapp 50 dB(A) und er-
reicht damit den Immissionsrichtwert von 
50 dB(A). Es ist nicht auszuschließen, 

 
Der Einwand ist zutreffend. Die Baufenster 
lassen eine größere Bebauung zu, als die bei-
spielhaft untersuchten Baukörper im WA. Die 
flächenhafte Ausbreitungsberechnung ist wie 
vorherig beschrieben nicht geeignet, um diesen 
Einwand abschließend prüfen zu können, da 
diese (die flächenhaften Ausbreitungsberech-
nungen) nicht exakt berechnet werden, son-
dern nur der Orientierung dienen. Da die Im-
missionsorte Freifeldbedingungen nach 
18.BImSchV erfordern (0,5 m vor der Mitte des 
geöffneten Fensters eines zukünftigen Gebäu-
des) wurden ergänzende Ausbreitungsberech-
nungen an den Rändern der Baufenster C2, D5 
und D6 durchgeführt, um die Anforderungen an 
den Schallimmissionsschutz bei Ausnutzung 
der Baufeldgrenzen zu beurteilen.  
Die Lage der Immissionspunkte auf den südli-
chen Rändern der Baugrenzen (Freifeldpunkte 
ohne Gebäude): 
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dass bei einer Verschiebung des Gebäu-
des an die südliche Bauraumgrenze der 
Immissionsrichtwert überschritten wird. 
Gleiches gilt in Hinblick auf den IO D6 Süd 
Dachterrasse im Tageszeitraum. Auf den 
IO D6 Südost OG2 könnte sich zudem 
noch der Durchbruch im Wall auswirken 
(bei den vergleichenden Berechnungen 
gemäß o.g. Tabelle wurde dieser IO nicht 
berücksichtigt). Auch beim Haus C2 er-
möglichen die Bauräume eine Verschie-
bung nach Süden und Osten. In der mor-
gendlichen Ruhezeit beträgt der Beurtei-
lungspegel am IO C2 Süd OG2 49,2 dB(A) 
und erreicht damit bereits fast den Immis-
sionsrichtwert von 50 dB(A). Für die Ost 
bzw. Südostseite wurde kein IO betrachtet. 

Immissionsort

IO C2 EG 48

IO C2 OG1 48,6

IO C2 OG2 49,4

IO C2 OG3 49,9

IO D5 EG 45

IO D5 OG1  48,8

IO D5 OG2 49,5

IO D5 OG3 50,1

IO D6 EG 42,4

IO D6 OG1 47,4

IO D6 OG2 49,9

IO D6 OG3 50,4

Beurteilungspegel mRz 7-9 Uhr Sportlärm an 

Freifeldpunkten in dB(A)

 
Es zeigt sich, dass die Immissionsrichtwerte 
der 18.BImSchV durch die gerundeten prog-
nostizierten Beurteilungspegel des Sportlärms 
im kritischen Zeitraum weiterhin eingehalten 
werden. In den übrigen Zeiträumen werden die 
Immissionen daher zuverlässig eingehalten. 
Anpassungen an den Bebauungsplan sind 
nicht erforderlich. Das Schallgutachten wird 
dahingehend ergänzt. 
 

 
Wir bitten um Prüfung sämtlicher oben 
genannten Diskrepanzen und ggf. notwen-
dige Anpassungen (Veränderung der Bau-
räume, Erhöhung des Walls, etc.). 
 

 
Das Schallgutachten wird entsprechend er-
gänzt. 

 
2. Weiterhin liegt die überarbeitete erschüt-
terungstechnische Untersuchung der Möh-
ler + Partner Ingenieure AG (Bericht Nr. 
700-00117) in der Fassung vom 
13.02.2024 vor. In Kapitel 4 „Belegungs-
programm“ ist aufgeführt, dass die Stre-
cken gelegentlich auch für den Schienen-
personenverkehr (ICE) genutzt werden. 
Ein ICE wurde jedoch bei der Messung 
(vgl. Tabelle 5) nicht erfasst. Die Untersu-
chung enthält keine Aussage, ob die Vor-
beifahrt eines ICE für die ermittelten Er-
gebnisse hinsichtlich der Erschütterungen 
und des sekundären Luftschalls unerheb-
lich ist. Wir weisen darauf hin, dass gemäß 
der Beurteilung in Kapitel 7 insbesondere 
im Norden des Plangebiets ein Mindestab-
stand der Bebauung von 30 m zur nächst-
gelegenen Bahntrasse erforderlich ist. Der 
Gemeinde wird empfohlen, noch eine Aus-
sage des Gutachters einzuholen, ob der 

 
Die zugrunde gelegten Zugzahlen für die Stre-
cken 5453 und 5504 (Prognosehorizont 2023, 
DB Netz AG, 21.03.2022) umfassen keine ICE-
Zugzahlen. Zur Zeit der Messung verkehrten 
ebenfalls keine ICEs.  
Auf Grundlage der Einwände der DB AG (STN 
21.09.2023) haben wir auf der sicheren Seite 
angenommen, dass die Strecken gelegentlich 
auch von ICEs genutzt werden. Die Häufigkeit 
der ICEs wurde von der DB AG nicht angege-
ben. Es ist jedoch sachlogisch, dass wir eine 
Annahme für den ICE Betrieb in der Erschütte-
rungstechnischen Untersuchung treffen. 
Zur Prüfung der Auswirkung auf Erschütterun-
gen und Sekundärschall wurden hierfür zusätz-
lich jeweils 2 ICE-Vorbeifahrten Tag und Nacht 
auf dem schallungünstigen Gleis 5453 ange-
nommen. Terzschnelle-Pegel für exemplari-
sche ICE-Vorbeifahrten wurden aus Erfah-
rungswerten (Referenzspektrum ICE/RB) über-
nommen. Damit ergeben sich folgende KB-
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Abstand von 30 m auch für die Vorbeifahrt 
eines ICE ausreichend ist. Weiterhin bitten 
wir zu prüfen, ob der Abstand zur nächst-
gelegenen Bahntrasse tatsächlich 30 m 
beträgt, dies ist in der vorliegenden Plan-
zeichnung nicht eindeutig erkennbar. 
Die Tabelle 5 enthält die Fußnote, dass 
zum Zeitpunkt der Messung auf dem 
Bahnhofsgleis keine Züge der Zugart 
„RE/IC“ verkehrten. Auch hierzu ist keine 
Aussage vorhanden, ob Züge dieser Zu-
gart die Ergebnisse verändern könnten. 
Wir gehen davon aus, dass dies unerheb-
lich ist, da gemäß dem Belegungspro-
gramm in Kapitel 4 für die Zukunft keine 
planmäßige Nutzung des Gleises vorgese-
hen ist. Sollte dies nicht so sein, wird emp-
fohlen, auch zu diesem Punkt eine Aussa-
ge des Gutachters einzuholen. 
 

Werte bzw. Mittelungspegel des Sekundär-
schalls an den Messpunkten: 

Abstand KBFTmax KBFTr,Tag KBFTr,Nacht LAFmax Lr,Tag Lr,Nacht

MP 1 8 m 0,29 0,04 0,03 37 18 ≤ 15

MP 2 28 m ≤ 0,05 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 20 ≤ 15 ≤ 15

MP 3 32 m ≤ 0,05 ≤ 0,01 ≤ 0,01 28 ≤ 15 ≤ 15

MP 4 64 m ≤ 0,05 ≤ 0,01 ≤ 0,01 ≤ 20 ≤ 15 ≤ 15

MP 5 32 m 0,13 0,02 0,02 29 ≤ 15 ≤ 15

Anhaltswerte WA 0,60 0,07 0,05 35 35 25

Erschütterungen Sekundärluftschall

 
Die Beurteilungsschwingstärken bzw. IRW auf-
grund von Sekundärschall werden auch bei 
Annahme der ICE-Vorbeifahrten weiterhin ein-
gehalten. Der ermittelte Mindestabstand von 
bisher 10 m erhöht sich auf ca. 15 m zur Be-
bauung. Die erschütterungstechnische Unter-
suchung (13.02.2024) wird dahingehend er-
gänzt. 
Ein Mindestabstand von 30 m ist nicht erforder-
lich, auch wenn dieser zu den Durchgangsglei-
sen gegeben ist. 

 
3. Festsetzungen und Hinweise: 
Festsetzung 12.7:  
Die Abwägung wird zur Kenntnis genom-
men. Es ist richtig, dass bei einem Außen-
lärmpegel von 45 dB(A) gemäß DIN 18005 
auch bei teilweise geöffneten Fenstern ein 
gesunder Schlaf häufig nicht mehr möglich 
ist Es bleibt jedoch unverständlich, warum 
im GE auf diesen Pegel abgestellt wird, 
während im WA gemäß Festsetzung 12.4 
Maßnahmen gegenüber dem Schienen-
verkehrslärm erst bei einem Beurteilungs-
pegel von 49 dB(A) nachts notwendig wer-
den. 

 
Der nächtliche Außenlärmpegel, ab dem eine 
fensterunabhängige Belüftungsmöglichkeit für 
nachts schutzbedürftige Räume von Wohnun-
gen (Schlaf- und Kinderzimmer) notwendig 
wird, kann in der Bauleitplanung aufgrund der 
Empfehlungen der DIN 18005 ab 45 dB(A) 
bzw. aus der Verkehrslärmschutzverordnung 
im Zuge der gemeindlichen Abwägung ab 49 
dB(A) oder auch ab 50 dB(A) nach VDI 2719 
begründet werden. Es kommt auf den Einzelfall 
an: 
 
Das Gewerbegebiet („Verla“) dient der Unter-
bringung von gewerblichen Nutzungen. Woh-
nen stellt in diesem Gewerbegebiet nur eine 
Ausnahme dar. Für die dortigen Gewerbenut-
zungen sind bereits durch die Emissionskon-
tingentierung Einschränkungen der Ge-
räuschemission gegenüber der Nachbarschaft 
vorhanden. Damit es nicht noch zusätzlich zu 
einer Einschränkung der Gewerbenutzung 
durch Wohnen innerhalb des Gewerbegebietes 
selbst kommt, wird für diese Ausnahmenutzung 
eine besonders hohe Anforderung gestellt, so 
dass eine fensterunabhängige Belüftung be-
reits ab 45 dB(A) nachts notwendig wird. 
 
Im Gegensatz dazu befindet sich das WA-
Gebiet direkt an einer Bahnstrecke und es wird 
mit dem gleichen Schutz bemessen, wie beim 
Neubau oder der wesentlichen Änderung einer 
Bahnstrecke oder Straße. Daher wird für das 
Wohngebiet eine fensterunabhängige Belüf-
tung erst ab 49 dB(A) nachts notwendig. Für 
diesen Regelfall wäre ein höheres Schutzni-
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veau nicht verhältnismäßig. 
 
Die Festsetzungen können so weiterhin beste-
hen bleiben. 
 

 
Hinweis 11:  
Wir bitten, das Datum der erschütterungs-
technischen Untersuchung zu aktualisieren 
(Februar 2024). 

 
Kenntnisnahme (Redaktionelle Änderung in der 
Festsetzung) 
Anmerkung: Es wird eine weitere Anpassung 
der erschütterungstechnischen Untersuchung 
notwendig. Dadurch wird eine erneute Ände-
rung des Datums notwendig. 
 

 
4. Begründung:  
In Kapitel 6.7.1 ist das Datum der erschüt-
terungstechnischen Untersuchung zu ak-
tualisieren. 

 
Kenntnisnahme (Redaktionelle Änderung in der 
Festsetzung) 
Anmerkung: Es wird eine weitere Anpassung 
der erschütterungstechnischen Untersuchung 
notwendig. Dadurch wird eine erneute Ände-
rung in des Datums notwendig. 

 
 
Landratsamt Starnberg, Untere Naturschutzbehörde, Schreiben vom 09.10.2024 
 

 
Artenschutz: 
Wie bereits in unserer Stellungnahme vom 
04.10.2023 angemerkt sind die Maßnahmen 
gegen den Vogelschlag sowie eine insekten-
freundliche und fledermausfreundliche Be-
leuchtung in die Satzung zumindest als Hin-
weise zu übernehmen. Dies ist notwendig, 
da es höchst unwahrscheinlich erscheint, 
dass ein Bauherr die 75-seitige Begründung 
durcharbeitet. 

 
Der Artenschutz wurde im vorliegenden Bau-
leitverfahren umfassend untersucht und ent-
sprechend gewürdigt. In der Satzung wird 
unter dem Punkt D 10.2 gezielt auf die Be-
lange des Vogel-, Insekten- und Fleder-
mausschutzes in der Begründung verwiesen. 
Im Kapitel 10 der Begründung „Verwirkli-
chung der Planung“ sind weiterführende An-
gaben zur Umsetzung des Baurechtes für 
Eigentümer und Planer kompakt auf den 
Seiten 60 bis 75 zusammengefasst. Die 
Gemeinde teilt die Auffassung der Unteren 
Naturschutzbehörde nicht, dass diese Hin-
weise zur Umsetzung der Planung keine 
Berücksichtigung bei der Ausführung finden.  
 
Grundsätzlich hat jeder Bauwerber gelten-
des Recht einzuhalten. Gemeinden haben 
gem. § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB Bauleitpläne 
aufzustellen, sobald und soweit es für die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung 
erforderlich ist. Der Festsetzungsrahmen 
beschränkt sich dabei auf die Belange die 
aus städtebaulichen Gründen zu regeln sind. 
 
Darüber hinaus folgt die Gemeinde damit 
dem regelmäßigen Apell des Kreisbauamtes 
den Festsetzungs- und Hinweiskatalog von 
Bebauungsplänen möglichst schlank zu ge-
stalten. 
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Formulierungsvorschlag Vogelschlag: 
In der architektonischen Ausgestaltung der 
Gebäudefassaden sind die Belange des Vo-
gelschutzes zu berücksichtigen (Literatur-
hinweis: „Vermeidung von Vogelverlusten an 
Glasscheiben“ Beschluss der Länderarbeits-
gemeinschaft der Vogelwarten). 
 
Um Vogelschlag so gering wie möglich zu 
halten, ist bei der Gestaltung darauf zu ach-
ten, große Glasflächen, gläserne Eckkon-
struktionen und verglaste Durch- und Über-
gänge zu vermeiden. Bei größeren Glasflä-
chen müssen flächige Markierungen auf der 
Glasfläche angebracht werden. Auf spie-
gelndes Glas ist zu verzichten. 
  
Um die Erfüllung von Verbotstatbeständen 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG zu ver-
meiden, ist gemäß dem Leitfaden „Bewer-
tung des Vogelschlagrisikos an Glasflächen“ 
(Tab. 3; Seite 27; LAG VSW 2021) bei der 
Ausführung des Vorhabens stets die Katego-
rie 1 (geringes Vogelschlagrisiko, Seite 28) 
anzustreben. Die hierfür erforderlichen Vor-
gaben bezüglich des Anteils frei sichtbarer 
Glasflächen ohne Markierungen und der 
Gestaltung von Fassaden und Umgebung 
sind zu beachten. Andernfalls sind Fachleute 
vor der Ausführung zu Rate zu ziehen. 
 

 
Der genannte Formulierungsvorschlag wur-
de bereits vollständig in der Begründung auf 
Seite 63 übernommen. 

 
Formulierungsvorschlag Vermeidungsmaß-
nahme Insekten und Fledermäuse 
Zum Schutz von Insekten und Fledermäusen 
(Flugroute und Nahrungsangebot) sind ge-
eignete Lampenkonstruktionen und Leucht-
mittel einzusetzen: 
 
1. Es sind Lampen mit einem hohen gelben 
Lichtanteil wie Natrium-
Niederdruckdampflampen oder LEDs mit 
bernsteingelber oder warmweißer Farbe zu 
verwenden, da diese einen geringen UV- 
und Blauanteil haben. 
 
2. Es sind voll abgeschirmte Leuchten zu 
verwenden, die nur in einem Winkel von 20° 
unterhalb der Horizontalen strahlen. Ebenso 
ist auf geneigte Lampen zu verzichten. 
 
3. Die Lampenmasthöhe ist so niedrig wie 
möglich zu halten (Lichtpunkthöhe bei Stra-
ßenlampen 4,5 m). 
 

 
Der genannte Formulierungsvorschlag wur-
de bereits in der Begründung auf Seite 64 
übernommen. Der Punkt 4 ist geringfügig 
anders formuliert. Hier wird dem Vorschlag 
gefolgt und die genannte Formulierung in der 
Begründung ergänzt. 



Sitzung des Bau- und Ortsplanungsausschusses vom 17.12.2024  Seite 18 von 31 

4. Soweit nicht zwingend erforderlich (z.B. 
aus Gründen der Sicherheit), sollten Be-
leuchtungen in der Nacht grundsätzlich ab-
geschaltet werden. Andernfalls sollten Lam-
pen in der zweiten Nachthälfte gedimmt und 
in den frühen Morgenstunden (zwei Stunden 
vor Sonnenaufgang) abgeschaltet werden.  
 
5. Es sind insektendichte und eingekofferte 
Lampenkonstruktionen auszuwählen, die 
sich nicht zu Insektenfallen entwickeln kön-
nen.  
 
6. Bodenstrahler und Kugellampen sind un-
zulässig 
 

 
 
Landratsamt Starnberg, Bodenschutz, Schreiben vom 10.10.2024 
 

 
Im Geltungsbereich des v. g. Bebauungs-
planes i.d.F. v. 19.12.2023 ist keine Fläche 
im Altlastenkataster eingetragen. 
 
Hinweise auf schädliche Bodenveränderun-
gen liegen uns in diesem Bereich derzeit 
nicht vor. 
 

 
Kenntnisnahme 

 
Aus bodenschutz- und abfallrechtlicher Sicht 
bestehen keine Bedenken gegen die 3. Än-
derung des Bebauungsplanes Nr. 39 „Verla-
Pharm Johannispark“ i.d.F. vom 19.12.2023. 
 
Der Hinweis zum Bodenschutz wurde in der 
Satzung entsprechend unserer Stellung-
nahme vom 09.10.2023 abgeändert. 
 

 
Kenntnisnahme 

 
Die Altlastverdachtsfläche „Abbruchlager 
Kamin“ wurde bereits entsprechend der ge-
planten Nutzung aus dem Altlastenkataster 
nutzungsorientiert entlassen. 
 
Der Wirkungspfad Boden-Nutzpflanze ist 
hierbei nicht betroffen, ist aber derzeit auf-
grund fehlender Bedeutung beim geplanten 
Bauvorhaben nicht relevant. Sollte im weite-
ren Verfahren diesbezüglich eine sensiblere 
Nutzung erforderlich sein ist der Pfad Bo-
den-Nutzpflanze neu zu betrachtet. 
 

 
Kenntnisnahme und Berücksichtigung 
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Bayernwerk Netz GmbH, Schreiben vom 14.10.2024 (altes Schreiben vom 07.09.2024) 
 

 
Wir beziehen uns unverändert, auf unsere 
Stellungnahme vom 07.September 2024. 
 
Wir bedanken uns für die Beteiligung am 
Verfahren und stehen Ihnen für Rückfragen 
jederzeit gerne zur Verfügung. Wir bitten 
Sie, uns bei weiteren Verfahrensschritten zu 
beteiligen. 

 
Die Stellungnahme vom 07.09.2023 wurde 
bereits umfassend in der Sitzung vom 
19.12.2023 gewürdigt:  
 
So sind für die erneute Auslegung die Hin-
weise zu Kabel und Kabelplanungen in der 
Begründung im Kapitel 10 Hinweise zur Um-
setzung enthalten und im Teilbereich 2 eine 
Versorgungsfläche für Elektrizität in der 
Plandarstellung und Satzung ergänzt wor-
den. Weitere Anpassungen ergeben sich 
nicht. 
 

 
 
Energienetze Bayern GmbH & Co. KG, Schreiben vom 18.10.2024 
 

 
Bezugnehmend auf Ihre Nachricht vom 9. 
Oktober 2024 teilen wir mit, dass mit Ihren 
Planungen Einverständnis besteht, wir wei-
sen allerdings darauf hin, dass der beste-
hende Erdgas-Netzanschluss auf Flur-Nr. 
691/10 berücksichtigt werden muss, (eine 
Überbauung ist nicht zulässig) siehe beilie-
gender Lageplan 1: 1000 

 
Die Stellungnahme der Energienetze Bayern 
GmbH vom 24.08.2023 wurde bereits um-
fassend in der Sitzung vom 19.12.2023 ge-
würdigt: 

 

 
So wurden die bestehenden Erdgas-
Netzanschlüsse bereits in der Planung (Ent-
wurf 19.12.2023) nachrichtlich ergänzt. Eine 
Überbauung wurde durch Baugrenze ausge-
schlossen. Weitere Anpassungen ergeben 
sich nicht. 

 
 
Landratsamt Starnberg, Kreisbauamt, Schreiben vom 18.10.2024 
 

 
Das Landratsamt nimmt wie folgt Stellung: 
 
Untere Immissionsschutzbehörde 
Die Untere Immissionsschutzbehörde wird 

 
Die Stellungnahmen der Unteren Immissi-
onsschutzbehörde und der Unteren Natur-
schutzbehörde sind eingegangen und wer-
den entsprechend gewürdigt. 



Sitzung des Bau- und Ortsplanungsausschusses vom 17.12.2024  Seite 20 von 31 

ggf. eine gesonderte Stellungnahme abge-
ben. 
 
Untere Naturschutzbehörde 
Die Untere Naturschutzbehörde wird ggf. 
eine gesonderte Stellungnahme abgeben. 
 

 
Kreisbauamt 
1. Zu Festsetzung A 1.2 und A 1.3 
Wir bitten zur Klarstellung zu definieren, wel-
che Maßkriterien von dem jeweiligen Plan-
zeichen abgegrenzt werden (z.B. Wandhö-
he, GR). 

 
Die Abgrenzung A 1.2 dient der Trennung 
von verschiedenen Nutzungsbereichen (Art 
der baulichen Nutzung) wie GE 1 und GE 2 
sowie WA 1 und WA 2 und den damit ver-
bundenen unterschiedlichen Maßen der bau-
lichen Nutzung. Eine weitere Differenzierung 
ist hier nicht notwendig. 
 
Die Abgrenzung A 1.3 grenzt im GE 1 und 
GE 2 folgende Festsetzungen voneinander 
ab: 

 Wandhöhe 
 Dachform 

Im WA 2 werden die Festsetzungen der 
Nutzungsschablonen voneinander abge-
grenzt: 

 Grundfläche 
 Geschossfläche 
 Wandhöhe 
 Dachform  
 Bauweise: Doppelhaus 

Der Anregung wird gefolgt und die o.g. Fest-
setzungskriterien der Abgrenzung A 1.3 
werden redaktionell in der Satzung ergänzt. 
 

 
2. Zu Festsetzung A 3.1 
 
Die Grundfläche bezieht sich gemäß § 19 
Abs. 1 BauNVO immer auf die Grundstücks-
fläche und nicht auf den Bauraum. Wir bitten 
Sie deshalb zwischen den Gebäuden eine 
geplante Grundstücksgrenze bzw. eine Ab-
grenzung durch die Planzeichen in Festset-
zung A 1.2 oder A 1.3, vorzusehen. 
 
Andernfalls ist nicht ersichtlich, zu welcher 
GR Il die Spielanlagen in der privaten Grün-
fläche, die Nebenanlagen und die Flächen 
für die Freihaltezone gerechnet werden. 

 
Es ist auch möglich, die zulässige Grundflä-
che nicht nur für einzelne Grundstücke, son-
dern auch für bestimmte Baukörper festzule-
gen, wenn dies zur Erzielung städtebaulicher 
Planungsabsichten erforderlich ist. (vgl. Fi-
ckert/ Fieseler, Baunutzungsverordnung, §16 
RN 27 Nr. 3). 
 
Im vorliegenden Bebauungsplan ist es ins-
besondere im WA die städtebauliche Gestal-
tungsabsicht, innerhalb der gemeinschaftli-
chen privaten Grünfläche unterschiedliche 
Wohnformen zu gruppieren. Die bestehen-
den Flurstückteilungen bilden nicht die ge-
plante städtebauliche Struktur des Wohn-
quartiers oder des Gewerbegebietes ab.  
 
Daher wurde das Maß der baulichen Nut-
zung bestehend aus der zulässigen Grund-
fläche, der Geschossfläche und der zulässi-
gen Wandhöhe sowie der Dachform und 
Bauweise jeweils auf einzelne, durch Bau-
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grenzen festgesetzte Bauräume bezogen. 
Eine Teilung der Grundstücke ist nicht vor-
gesehen.  
 
Die auf den vier Teilgebieten zulässige 
Grundfläche ist in der Planzeichnung eindeu-
tig bestimmt (GE 1: 3.600 m², GE 2: 1.730 
m², WA 1: 1.790 m² und WA 2: 900). Ebenso 
sind nach A.4.3 die Überschreitungsmög-
lichkeiten durch absolute Größen eindeutig 
geregelt. 
 
Daher wird weiterhin an der baukörperbezo-
genen Grundfläche festgehalten. 
 

 
3. Zu Festsetzung A 3.1. 
 
Die Überschreitung der Grundfläche nach A 
3.1.2 bezogen auf das gesamte WA ist nicht 
vollziehbar (selbst bei einer späteren kleine-
ren Änderung bezüglich der GR I müssten 
alle alten Bauanträge gesichtet und ausge-
wertet werden) und muss geändert werden. 
 
Vorschlag: Im Sinne von Punkt 2 unserer 
Stellungnahme Querlinien pro künftigen 
Baukörper festlegen und die Überschrei-
tungsmöglichkeit (sowie die GR) jeweils auf 
dieses Quartal beziehen. 

 
Das städtebauliche Ziel im Allgemeinen 
Wohngebiet „Johannispark“ ist ein attraktives 
Wohnquartier in unterschiedlicher Körnung 
und Kubatur, dass durch eine großzügige 
gemeinsame private Grünfläche gegliedert 
und funktional verknüpft wird. Eine Auftei-
lung der Anlagen nach § 19 Abs. 4 BauNVO 
nach Baufenstern ist aufgrund dieser funkti-
onalen Verknüpfung städtebaulich nicht 
sinnvoll darstellbar, so: 
 werden die nördlichen Baufenster im WA 1 

unterirdisch durch eine Tiefgarage mitei-
nander verbunden, 

 die Zuwege und Zufahrten innerhalb dieser 
Grünfläche u.a. für die Flächen der Feuer-
wehr vernetzen alle Baufenster,  

 die Umsetzung des Wohnquartiers ist in 
mehreren Bauabschnitten geplant 

 eine Aufteilung der Flächen für Spielgeräte 
in eine Nord- und eine Südzuordnung wür-
de ohne städtebaulichen Anlass die Ge-
staltungsfreiheit des Bauherrn unnötig ein-
schränken. 
 

Da es sich hier um einen qualifizierten Be-
bauungsplan handelt, kann der Bauherr 
auch das Genehmigungsfreistellungsverfah-
ren beantragen, sofern es sich nicht um ei-
nen Sonderbau handelt. Auch bei einem 
Freisteller ist es Aufgabe des Bauherrn bzw. 
dessen Planers eine entsprechend nachvoll-
ziehbare Flächenaufstellung vorzulegen, um 
nachzuweisen, dass die festgesetzten 
Grundflächen eingehalten werden. 
 
Gemeinden haben gem. § 1 Abs. 3 Satz 1 
BauGB Bauleitpläne aufzustellen, sobald 
und soweit es für die städtebauliche Entwick-
lung und Ordnung erforderlich ist. Der Fest-
setzungsrahmen beschränkt sich dabei auf 
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die Belange die aus städtebaulichen Grün-
den zu regeln sind. 
 
Eine Erleichterung des Vollzuges wird schon 
im Eigeninteresse der Gemeinde bei allen 
Festsetzungen berücksichtigt, stellt jedoch 
kein städtebauliches Ziel dar. 
 
An der Festsetzungssystematik wird daher 
unverändert festgehalten.  
 

 
4. Zu Festsetzung A 5.1.2 
 
Bedeutet dies im Umkehrschluss, dass keine 
Nebenanlagen zulässig sind, wenn hierfür 
keine Flächen festgesetzt sind? Wir bitten 
dies zu überprüfen 

 
Im WA 2 wurden Flächen für gemeinschaftli-
che Nebenanlagen entlang des Eigentümer-
weges festgesetzt. Aufgrund der kompakten 
städtebaulichen Struktur dieser sechs 
Punkthäuser (Doppelhäuser) sollen im übri-
gen Bauland des WA 2 keine zusätzlichen 
Nebenanlagen errichtet werden. Hier folgt 
das städtebauliche Konzept wieder der Idee 
der funktionalen Verknüpfung.  
 
Es erfolgt keine Änderung der Planung. 
 

 
5. Zu Festsetzung A 6.6 
 
Die Formulierung der Festsetzung ist miss-
verständlich. Wann handelt es sich um eine 
gleichmäßige rechteckige Fläche? Wir bitten 
um Konkretisierung. 

 
Das Wort „gleichmäßig“ regelt, dass die 
Elemente zur Nutzung der Solarenergie alle 
dasselbe Format aufweisen müssen, um 
eine ruhige Dachlandschaft zu sichern. Eine 
entsprechende Klarstellung wird in der Be-
gründung ergänzt.  
Die Festsetzung wird unverändert beibehal-
ten. 
 

 
6. Zu Festsetzung A 6.7 
 
Die Formulierung der Festsetzung ist zu un-
konkret. Bedeutet dies, dass beispielsweise 
hellrote oder hellblaue Farben zulässig sind? 
Wir bitten um Streichung der Festsetzung. 

 
Mit der Festsetzung erfolgt eine Klarstellung 
zur Fassadengestaltung. So sind beispiels-
weise verputze Mauerflächen in Schwarz 
aus ortsgestalterischen Gründen unzulässig. 
Im Übrigen obliegt es der Gestaltungsfreiheit 
des Bauherrn die Farbnuancierung seiner 
Fassaden frei zu wählen. Von der Festset-
zung sind auch rosa, gelbe oder hellblaue 
Farben abgedeckt.   
 
Die Festsetzung wird unverändert beibehal-
ten. 
 

 
7. Zu Festsetzung A 9.1.2 
 
Wir bitten um Klarstellung, wie die Gesamt-
wohnfläche berechnet wird (welche Gebäu-
de werden hierbei berücksichtigt?). Wir bit-
ten zu überprüfen, ob der Berechnungsauf-
wand für die Gemeindeverwaltung und das 

 
Für die Berechnung der Gesamtwohnfläche 
ist die Verordnung zur Berechnung der 
Wohnfläche (Wohnflächenverordnung - 
WoFlV) heranzuziehen. Ein entsprechender 
Verweis wird sowohl in der Festsetzung A 
9.1.2 als auch in der Begründung zur Klar-
stellung redaktionell ergänzt. Da die Errich-



Sitzung des Bau- und Ortsplanungsausschusses vom 17.12.2024  Seite 23 von 31 

Landratsamt im Verhältnis zum städtebauli-
chen Nutzen der Festsetzung steht. Wir bit-
ten dringend diese Festsetzung zu vereinfa-
chen oder zu streichen. 

tung der Wohngebäude in mehreren Bauab-
schnitten erfolgen wird, ist eine feste Flä-
chenangabe für das gesamte WA nicht ziel-
führend, da hier die zeitliche Komponente 
der Umsetzung nicht gewürdigt würde. Je 
mehr Wohnraum umgesetzt ist, um so grö-
ßere Spielplatzflächen werden im Quartier 
benötigt. 
 
Eine Erleichterung des Vollzuges wird schon 
im Eigeninteresse der Gemeinde bei allen 
Festsetzungen berücksichtigt, stellt jedoch 
kein städtebauliches Ziel dar. 
 
Die Festsetzung wird unverändert beibehal-
ten. 
 

 
8. Zu Festsetzung 3.3.2 letzter Satz 
 
Vor dem Wort „Abstand" ist jeweils das Wort 
„horizontal" einzufügen. 
 

 
Der Anregung wird gefolgt. Das Wort „hori-
zontal“ wird vor Abstand in der Festsetzung 
A 3.3.2 zu den technischen Aufbauten re-
daktionell ergänzt. 

 
9. Soll für da Gebiet Art. 6 Abs. 5 Satz 2 
BayBO angewendet werden?  
 
Falls ja, muss in der Begründung entspre-
chend darauf eingegangen werden. 
 
Falls nein, muss dies in den Festsetzungska-
talog geklärt werden. 
 
In diesem Zusammenhang bitten wir die 
Festsetzung 5.1.5 zu prüfen. Sofern das 
Gelände aufgeschüttet wird, hat die Berech-
nung der Abstandsflächen weiterhin vor dem 
ursprünglichen, natürlichen Gelände zu er-
folgen. Fraglich ist dann, inwieweit die zu-
lässige WH von 3 m (+ Aufschüttung) an der 
Grundstücksgrenze ausgeschöpft werden 
kann. 

 
Die Tiefe der Abstandsflächen wird abwei-
chend vom Bauordnungsrecht (hier Satzung 
der Gemeinde Tutzing über ein von der Bay-
erischen Bauordnung abweichendes Maß 
der Abstandsflächentiefe) im WA mit 0,4 H 
und im GE mit 0,2 H, jeweils jedoch mit 
mind. 3 m festgesetzt. 
 
Die Tiefe der festgesetzten Abstandsflächen 
entspricht damit den Regelungen der aktuell 
gültigen BayBO (Art. 6 Abs. 5 Satz 1). Dies 
wird in der Begründung auf den Seiten 37 
bis 39 umfassend erläutert. 
 
Da insbesondere im WA umfassende Ge-
ländemodellierungen Teil des städtebauli-
chen Konzeptes sind und die ehem. Topo-
grafie mit dem Zubringerwall inkl. eigener 
Gleisanbindung als ehem. Sudhaus neuge-
staltet werden soll, siehe Höhenfestsetzun-
gen Gebäude und Grünflächen, ist nicht auf 
das ehem. natürliche Gelände, sondern wie 
in Festsetzung A 5.1.5 formuliert auf das 
modellierte Gelände auch für die Höhenent-
wicklung von Nebenanlagen abzustellen. 
 
An der Festsetzungssystematik wird daher 
unverändert festgehalten. 
 

 
10. Zu Festsetzung 5.2.2 
 

 
Bei der Festsetzung A 5.2.2 handelt es sich 
um eine gestalterische Vorgabe nach Art. 81 



Sitzung des Bau- und Ortsplanungsausschusses vom 17.12.2024  Seite 24 von 31 

Für diese Festsetzung fehlt u.E. eine 
Rechtsgrundlage. Selbst 9 Abs. 4 BauGB 
i.V.m. Art. 81 Abs. 2 BayBO vermag hier 
nicht zu helfen, da Nebenanlagen nach 
Festsetzung 5.1.1 zulässig sind, aber aus 
gestalterischen Gründen (Art. 81 Abs. 2 
BayBO) in diesen keine Tiefgaragenrampen 
geführt werden dürfen. 

Abs. 1 Nr. 1 BayBO, die in Verbindung mit 
der Festsetzung A 5.2.3 sicherstellt, dass die 
Tiefgaragenrampen nicht als eigenständige 
Gebäudeteile errichtet werden, sondern in 
die Gebäude integriert werden. Aus Gründen 
des Ortsbildes soll auf eigenständige Ram-
pengebäude verzichtet werden. 
 
Die Festsetzung wird unverändert beibehal-
ten. 
 

 
11. Zu Festsetzung 6.3.1 
 
Für Pultdächer bietet es sich an, die first- 
und traufseitige Wandhöhe festzusetzten, da 
sie ansonsten gegenüber Satteldächern 
baurechtlich benachteiligt sind. 

 
Die Festsetzung A 6.3.1 ist i.V.m. den Fest-
setzungen A 3.4.2 und A 6.3 zu betrachten. 
Sie dient lediglich dazu die Bestandssituati-
on zu erfassen. Eine Differenzierung zwi-
schen trauf- und firstseitiger Wandhöhe ist 
nicht notwendig, da es sich ausschließlich 
um einen Anlehnbau handelt und mit der 
Wandhöhe von 6,5 m in jedem Fall nur ein 
untergeordneter Anbau möglich ist, egal in 
welche Richtung das Pultdach aufsteigt.  
Die Festsetzung wird unverändert beibehal-
ten. 
 

 
Ansonsten werden zu dieser Auslegung kei-
ne weiteren Bedenken oder Anregungen 
vorgebracht, die über die im Verfahren be-
reits geäußerten Aspekte hinausgehen. 
 

 
Kenntnisnahme 

 
 
Deutsche Bahn, DB AG, DB Immobilien, Schreiben vom 23.10.2024 
 

 
Die DB AG DB Immobilien, als von der BD 
InfraGO AG (ehemals DB Netz AG / DB Sta-
tion & Service AG) und er DB Energie GmbH 
bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet 
Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnah-
me als Träger öffentlicher Belange zu o.a. 
Verfahren. 
 
Unsere Stellungnahme von 21.09.2023, Zei-
chen TOEB-BY-23-164995, ist weiterhin 
gültig und zu beachten. 
 

 
Kenntnisnahme 

 
Wir weisen erneut darauf hin, dass die Zu-
gänglichkeit zu den Bahnanlagen auch wei-
terhin uneingeschränkt möglich sein muss. 
Hierfür muss der bestehende Fußweg wei-
terhin bestehen bleiben. 
 
Aus der Abwägung unserer Stellungnahme 

Der Gemeinde Tutzing liegen keine Kennt-
nisse für ein Wegerecht zu Gunsten der 
Deutschen Bahn auf den Flurstücken mit den 
Fl. Nrn. 691/14 und 691/15 vor.  
 
Nach den Unterlagen der Gemeinde besteht 
eine öffentliche Widmung (orange Fläche) als 
beschränkt zugänglicher Fußweg auf dem 
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aus dem Beschlussbuchauszug vom 
19.12.2023 lässt sich entnehmen, dass an-
stelle des bestehenden Fußweges der Aus-
bau der parallel zu den Bahngleisen verlau-
fenden öffentlichen Verkehrsfläche A-Straße 
erfolgen würde und über diese Verkehrsflä-
che die Zugänglichkeit der Bahnanlagen 
zukünftig weiterhin gesichert sein muss. 
 
Diese Auffassung teilen wir jedoch nicht. 
 
In der Planzeichnung ist eindeutig erkenn-
bar, dass zwischen der A-Straße und er 
Bahnlinie Flächen für Stellplätze und Ne-
benanlagen, sowie Versorgungsanlagen und 
private Grünflächen (Extensive Grünfläche) 
festgesetzte werden sollen. Es ist kein Ver-
kehrsweg /Verbindungsweg von der A-
Straße zu unseren Bahnflächen dargestellt, 
so dass aus unserer Sicht die uneinge-
schränkte Zugänglichkeit zukünftig nicht 
mehr möglich ist. 
 
Die durch die geplante Bauleitplanung ge-
änderte Verkehrsführung verschlechtert den 
derzeit vorhandenen Zustand und ist nicht 
hinnehmbar. Im Rahmen der Bauleitplanung 
ist klar aufzuzeigen, wie und an welcher 
Stelle zukünftig eine Zugänglichkeit zu den 
Bahnanlagen für das Instandhaltungsperso-
nal der DB möglich sein wird. 

bahneigenen Grundstück mit der Fl. Nr. 413, 
siehe beigefügten Planausschnitt: 

 
Ein rechtlicher Anspruch seitens der Deut-
schen Bahn auf die Unveränderbarkeit des 
bisherigen Fußwegs auf Privatgrund ist nicht 
erkennbar.  

 
So erfolgt der Zugang im Norden über einen 
Teilbereich auf Fl. Nr. 691/24 und verläuft 
dann entlang der westlichen Grundstücks-
grenze von Fl. Nr. 691/14 auf Privatgrund bis 
zum Gabelungspunkt auf der Fl. Nr. 413/45 
(Bahn). Entlang dieses knapp 80 m langen 
Weges gibt es aktuell keine weiteren Abzwei-
ge. Die Flächen für Stellplätze und Versor-
gungsanlagen im Bebauungsplan überlagern 
den bestehenden Fußweg in den o.g. Berei-
chen nicht oder nur minimal. Die Breite des 
bestehenden Fußweges variiert augenschein-
lich. 
 
Erst auf der Fl. Nr. 691/15 kommt es zu einer 
Überlagerung von Flächen für Stellplätze und 
den bestehenden Fußweg. Hier ist es Aufga-
be der Bahn und nicht des Privateigentümers 
für eine ausreichende Erschließung auf eige-
nem Grund zu sorgen. 
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So kann in Abstimmung mit dem Privateigen-
tümer für den Zugang zum Bahngrund die 
öffentliche Verkehrsfläche der A-Straße am 
Beginn des Wendehammers genutzt werden. 
Die Verlagerung des bestehenden Fußweges 
nach Westen würde eine Länge von nur 
knapp 25 m aufweisen. 
Es erfolgt keine Änderung der Planung. 
 

 
Wir bitten uns das Abwägungsergebnis zu 
gegebener Zeit zuzusenden und uns dem 
weiteren Verfahren zu beteiligen. 
 
Für Rückfragen zu diesem Schreiben bitten 
wir Sie sich an die Mitarbeiterin des Kunden-
team Eigentumsmanagement – Baurecht, 
Frau Bücherl, zu wenden. 
 

 
Kenntnisnahme und Berücksichtigung 

 
 
Gemeinde Tutzing, Bauverwaltung, Klarstellung zu Verkehrsflächen und  
Fassadenbegrünung im GE 
 

 
Festsetzung A 7.6 
versickerungsfähige Bodenbeläge – Klarstel-
lung für Zufahrten und Bewegungsflächen 
für die Feuerwehr 

 
Die Festsetzung A 7.6 wird redaktionell wie 
folgt ergänzt: 
 
Für Zufahrten, nicht überdachte Stellplätze, 
Fußwege und Abstellflächen sind nur versi-
ckerungsfähige Beläge zu verwenden. Hier-
von ausgenommen sind im GE Zufahrten 
und Bewegungsflächen für die Feuer-
wehr. 
 

 
Festsetzung A 9.13.1 
Klarstellung zur Fassadenbegrünung im GE 

 
Die Festsetzung A 9.13.1 wird redaktionell 
wie folgt ergänzt: 
 
Im GE 1 sind Gebäudeabschnitte mit einer 
Wandhöhe von mehr als 13 m mit standort-
geeigneten Kletterpflanzen mind. bis zu 
einer Höhe von 2,5 m zu begrünen, alterna-
tiv bzw. ergänzend sind auch Anlagen zur 
Nutzung von Solarenergie an der Fassade 
zulässig. 
 

 
 
Gemeinde Tutzing, Bauverwaltung, Ergänzung zum Immissionsschutz 
 

 
Festsetzung A 12.1 
Klarstellung zur Schallschutzwand GE-WA 

 
In der schalltechnischen Untersuchung vom 
04.12.2024 wurde klargestellt, dass die 
Schallschutzwand zwischen Gewerbegebiet 
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(Teilbereich 1) und Allgemeinem Wohnge-
biet (Teilbereich 2) nicht erforderlich ist, so-
lange die einzuhaltenden, festgesetzten 
Emissionskontingente (siehe A 12.5 und A 
12.6) durch den Gewerbebetrieb auf den Fl. 
Nrn. 691/5, 691/10 und 691/20 nachweislich 
nicht überschritten werden. In den Festset-
zungen erfolgt daher eine redaktionelle Klar-
stellung, indem folgende, bedingte Festset-
zung neu unter A 12.1.1 ergänzt wird: 
„Die Festsetzung A 12.1 entfällt solange der 
benachbarte Betrieb auf Fl. Nr. 691/5, 
691/10 und 691/20 sein nach Festsetzung A 
12.5 und A 12.6 einzuhaltendes Emissions-
kontingent nachweislich nicht überschreitet.“ 
 

 
Anlage Begründung:  
Detailuntersuchung zur schalltechnischen 
Auswirkung des Erdwalls von Möhler + Part-
ner Ingenieure AG vom 27.10.2022 

 
Die erforderlichen Maßnahmen zum aktiven 
Schallschutz wurden in der überarbeiteten 
Fassung der schalltechnischen Untersu-
chung vom 04.12.2024 umfassend erläutert, 
so dass die Anlage zur Detailuntersuchung 
zur schalltechnischen Auswirkung des Erd-
walls von Möhler + Partner Ingenieure AG 
vom 27.10.2022 damit überholt ist und nicht 
mehr als Anlage zum Bebauungsplan dient. 
 

 
 
Der Bau- und Ortsplanungsausschuss der Gemeinde Tutzing beschließt unter Einbeziehung 
der oben gefassten Beschlüsse die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 39 „Verla-Pharm | 
Johannispark; Teilbereich 1 und Teilbereich 2, Gemarkung Tutzing mit Begründung in der 
Fassung vom 17. Dezember 2024 als Satzung. 
 
Der Bau- und Ortsplanungsausschuss nimmt für das neue Laborgebäude im Teilbereich 1 
auf der Fl. Nr. 691/10 Planreife an. 
 
mehrheitlich beschlossen Ja: 9  Nein: 1  Anwesend: 10   
 
 
 

TOP  5 
Antrag auf Baugenehmigung zum Neubau eines Labor- und Bürogebäudes 
mit Anbindung an das bestehende Betriebsgebäude, Fl. Nr. 691/10,  
Gemarkung Tutzing, Bernrieder Straße 1 

 
 
Beschluss: 
 
Dem Antrag auf Baugenehmigung in der Fassung vom 20. Oktober 2024 wird das  
gemeindliche Einvernehmen erteilt.  
 
Das Vorhaben entspricht zur Gänze den Festsetzungen der 3. Änderung des  
Bebauungsplanes Nr. 39 „Verla Pharm │ Johannispark“.  
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Der Bau- und Ortsplanungsausschuss hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2024 zuvor 
Planreife für das gegenständliche Vorhaben im Bereich der 3. Änderung des  
Bebauungsplanes Nr. 39 „Verla Pharm │ Johannispark“ angenommen. 
 
einstimmig beschlossen Ja: 10  Nein: 0  Anwesend: 10   
 
 
 

TOP  6 
Antrag auf Baugenehmigung für den Abbruch des Bestandes und  
Neuerrichtung eines Ersatzbaues mit einer Wohneinheit, Fl. Nr. 1260,  
Gemarkung Traubing, Kustermannstraße 57 

 
 
Beschluss: 
 
Dem Antrag auf Baugenehmigung in der Fassung vom 13. November 2024 wird das  
gemeindliche Einvernehmen erteilt.  
 
einstimmig beschlossen Ja: 10  Nein: 0  Anwesend: 10   
 
 
 

TOP  7 
Antrag auf Baugenehmigung zur Umnutzung eines Einfamilienhauses zu 
einem Mehrfamilienhaus mit 4 Wohneinheiten, Fl. Nr. 317/3, Gemarkung 
Tutzing, Neustätterstraße 2 

 
 
Beschluss: 
 
Dem Antrag auf Baugenehmigung in der Fassung vom 25. November 2024 wird das  
gemeindliche Einvernehmen erteilt.  
 
Gleichzeitig wird eine Befreiung von Art. 7 Abs. 1 Satz 2 der Tutzinger Ortsbausatzung  
dahingehend erteilt, dass aufgrund des Bestandes und unter Würdigung der  
denkmalrechtlichen Belange keine Tiefgarage errichtet werden muss und die notwendigen 
vier Stellplätze oberirdisch angeordnet werden können.  
 
einstimmig beschlossen Ja: 10  Nein: 0  Anwesend: 10   
 
 
 

TOP  8 
Antrag auf Baugenehmigung zum Neubau eines Einfamilienhauses mit  
Garage, Fl. Nr. 386/3, Gemarkung Tutzing, Boeckelerstraße 16a 

 
 
Beschluss: 
 
Dem Antrag auf Baugenehmigung in der Fassung vom 25. November 2024 wird das  
gemeindliche Einvernehmen verweigert. 
 
Der beantragten Befreiung vom zugrundeliegenden Bebauungsplan Nr. 45 „Tutzing  
Nordwest – westlich der Traubinger Straße“, Teilbebauungsplan 4 „Zwischen Benediktenweg 
und Boeckelerstraße“ gem. Art. 31 Abs. 3 BauGB wird nicht zugestimmt.  
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Begründung: 
 
Der Erweiterung des Kellers im östlichen Bereich wird seitens des Bau- und  
Ortsplanungsausschusses mit 11 m² nicht als untergeordneter Kellerschacht angesehen. 
Das Bauteil ragt deutlich über die im Bebauungsplan festgesetzte Baugrenze hinaus. 
Dadurch ist ein Grundzug der Planung durch das geplante Vorhaben verletzt.  
 
Eine Befreiung nach § 31 Abs. 3 BauGB konnte nicht erteilt werden, da diese  
Präzedenzwirkung für das gesamte Bebauungsplangebiet hätte.  
 
mehrheitlich beschlossen Ja: 9  Nein: 1  Anwesend: 10   
 

 
 

TOP  9 
Antrag auf Baugenehmigung für die Umnutzung im UG von Eigentumswoh-
nung in Mietwohnung, Fl. Nr. 441/2, Gemarkung Tutzing, Kirchenstraße 3 

 
 
Aufgrund persönlicher Beteiligung von Herrn Ersten Bürgermeister Horn übernimmt gem. 
Geschäftsordnung für den Gemeinderat Tutzing das älteste Gemeinderatsmitglied, Frau 
Christine Nimbach, die Sitzungsleitung.  
 

 
Beschluss: 
 
Dem Antrag auf Baugenehmigung in der Fassung vom 05. Dezember 2024 wird das ge-
meindliche Einvernehmen erteilt.  
 
 
Das Kreisbauamt Starnberg wird darauf hingewiesen, dass für den antragsgegenständlichen 
Baukörper nach den Unterlagen der Gemeinde Tutzing keine Baugenehmigung vorhanden 
ist. Dem Grunde nach handelt es sich somit bei dem eingereichten Antrag auf Nutzungsän-
derung eigentlich um einen Antrag auf Baugenehmigung zur Erweiterung des bestehenden 
Gebäudes und zur nachträglichen Legalisierung. 
 
Der Bau- und Ortsplanungsausschuss ist der Auffassung, dass sich das Vorhaben,  
einschließlich der o.g. Erweiterung, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt.  
 
einstimmig beschlossen Ja: 9  Nein: 0  Anwesend: 10  Befangen: 1   
 
 
Herr Erster Bürgermeister Horn war gem. Art. 49 GO von der Beratung und Beschlussfas-
sung ausgeschlossen.  
 

 
Nach Abschluss des Tagesordnungspunktes übernimmt Herr Erster Bürgermeister Horn 
wieder die Sitzungsleitung.  
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TOP  10 
Antrag auf Vorbescheid zum Anbau von drei Wohneinheiten mit Tiefgarage 
an das Bestandsgebäude, Fl. Nr. 608, Gemarkung Tutzing, Himbeerweg 1 

 
 
Beschluss: 
 
Die im Antrag auf Vorbescheid in der Fassung vom 05. Dezember 2024 gestellten Fragen 
werden wie folgt beantwortet:  
 
 

Lfd. 
Nr. 

Frage 
Beschluss / 

Antwort 
 

1. 
Ist der Anbau mit einer Grundfläche von ca. 129 m² zu-
lässig? 

Ja: 0   Nein: 10 

 Antwort: Nein 

 
 
 

2. 
Ist eine Wandhöhe mit 6,90 m bergseitig und 7,90 m tal-
seitig zulässig? 

Ja: 0   Nein: 10 

 Antwort: Nein 

 
 
 

3. 

Sind zusammen mit dem Altbestand (Bestand 2 WE) 
insgesamt 5-6 Wohneinheiten zulässig?  
(In der Tiefgarage des Anbaus sind 5 Stellplätze geplant, 
2 Garagenstellplätze sind im Bestand vorhanden) 

Ja: 0   Nein: 10 

 Antwort: Nein 

 
 
 
 
 

 
 
Dem Antrag auf Vorbescheid in der Fassung vom 05. Dezember 2024 wird das gemeindliche 
Einvernehmen versagt.  
 
 
Begründung: 
 
Durch den Anbau entsteht ein Gebäude mit einer Gesamtlänge von 27,45 m. In der prägen-
den Umgebung sind keine Gebäude vorhanden, die eine entsprechende Länge aufweisen. 
Das längste Gebäude in der Umgebung (Beringerweg 10) weist lediglich eine Gesamtlänge 
von 21 m auf.  
 
Dadurch entsteht eine Riegelwirkung, die städtebaulich nicht erwünscht ist und in dem Ge-
fiert zu städtebaulichen Spannungen führen würde. Darüber hinaus würde bei einer Geneh-
migung ein Präzedenzfall entstehen.  
 
Ebenso sieht der Bau- und Ortsplanungsausschuss die bestehende faktische Baulinie nach 
Osten hin durch den geplanten Anbau deutlich überschritten.  
 
Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Bauwerber bzw. dem Architekten Gespräche hin-
sichtlich einer Erweiterung des Gebäudes nach Westen hin zu führen, damit der östliche Be-
reich von einer Bebauung freigehalten wird. 
 
einstimmig beschlossen Ja: 10  Nein: 0  Anwesend: 10   
 
 
 
Herr Gemeinderat Dr. Lindl verlässt die Sitzung um 18:15 Uhr. 
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TOP  11 

BPL Nr. 91 „Seeuferbereich“ TB 1, Antrag auf Änderung Bauraum und  
Bauvoranfrage Garagengebäude Hauptstraße 88; Einwand Eigentümer 
Hauptstraße 92 und 94; Einwand Eigentümer Midgardstraße 16; Einwand  
Eigentümer Midgardstraße 14 

 
 
Beschluss: 
 
Das Büro Büscher und die Verwaltung werden beauftragt, die in der Sitzung vorgestellten 
Änderungen in den Bebauungsplanentwurf einzuarbeiten. Der Ausschuss folgt dabei den 
Empfehlungen des Büros Büscher.  
 
Die textliche Aufnahme der gemeindlichen Abstandsflächensatzung in den Bebauungsplan-
entwurf soll von der Verwaltung geprüft werden.  
 
einstimmig beschlossen Ja: 9  Nein: 0  Anwesend: 9   
 
 
 

TOP  12 Mitteilungen und Anfragen, Verschiedenes 

 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt kein Vorgang auf.  
 
 
 
 
 
Mit Dank für die Mitarbeit schließt Erster Bürgermeister Ludwig Horn um 18:41 Uhr die  
öffentliche Sitzung des Bau- und Ortsplanungsausschusses. 
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